
Wahl der Bezirksvertretung 
 
Für jeden Stadtbezirk ist eine Bezirskvertretung zu wählen. Die Mitglieder der 
Bezirksvertretungen werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl 
auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. Die näheren Vorschriften trifft das 
Kommunalwahlgesetz. 
 
Nach Ablauf der Wahlzeit üben die bisherigen Mitglieder der Bezirksvertretungen ihre 
Tätigkeit bis zum Zusammentritt der neugewählten Bezirksvertretung weiter aus. Die 10 
Wuppertaler Bezirksvertretungen bestehen aus je 15 bis 19 Mitgliedern. Der oder die 
Vorsitzende führt die Bezeichnung Bezirksbürgermeister/-in. 
Die Mitgliederzahlen können nach den Einwohnerzahlen der Stadtbezirke gestaffelt werden; 
die Gesamtzahl der Mitglieder muss ungerade sein. 
 

Der oder die bisherige Bezirksbürgermeister/-in beruft die Bezirksvertretung spätestens drei 
Wochen nach der Neuwahl zu ihrer ersten Sitzung ein. Die Bezirksvertretung wählt aus ihrer 
Mitte ohne Aussprache den/die Bezirksbürgermeister/-in und einen oder mehrere 
Stellvertreter. 

Die nicht der Bezirksvertretung als ordentliche Mitglieder angehörenden Ratsmitglieder, die in 
dem Stadtbezirk wohnen oder dort kandidiert haben, haben das Recht, an den Sitzungen der 
Bezirksvertretung mit beratender Stimme teilzunehmen. Zu diesem Zweck sind der 
Oberbürgermeister und die Ratsmitglieder wie die ordentlichen Mitglieder zu den Sitzungen 
einzuladen. 


